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Teil C    Anforderungen an haustechnische Anlagen  
 
.... 
 
Art. 1.12 Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen (G)  
  
1  
Die Neuinstallation ortsfester elektrischer Widerstandsheizungen zur  
Gebäudebeheizung ist grundsätzlich nicht zulässig.   
2  
Der Ersatz von ortsfesten elektrischen Widerstandsheizungen mit Wasserverteilsystem  
durch eine ortsfeste elektrische Widerstandsheizung ist nicht zulässig.   
3  
Eine ortsfeste elektrische Widerstandsheizung darf nicht als Zusatzheizung eingesetzt  
werden.   
4  
Notheizungen sind in begrenztem Umfang zulässig.   
  
  
  
  
  
Kommentar:   
  
Grundlagen: Art. 9 Abs. 2 und 3 EnG; Art. 1.1 Abs. 3 MuKEn  
   
Zu Abs. 1:  
Der Begriff „Neuinstallation“ umfasst auch die Installation in bestehenden, bisher nicht oder anders (z.B.  
Holzkachelofen) beheizten Gebäuden. Damit bleibt ein Ersatz defekter Elektrospeicheröfen zulässig.  
Ausdrücklich nicht unter den Begriff „Gebäudebeheizung“ fallen Frostschutzheizungen, Handtuch-  
trockner/-radiatoren etc.  
  
Grundsätzlich kann die zuständige Behörde gestützt auf Art. 1.2 MuKEn Ausnahmebewilligungen 
erteilen bei besonderen Verhältnissen, beispiels weise bei Schutzbauten des Zivilschutzes, bei 
abgelegenen Bauten wie Skiliftstationen oder bei für höchstens drei Jahre erstellten provisorischen 
Bauten, bei kleinen Erweiterungen von elektrisch beheizten Gebäuden ohne Wasserverteilsystem, 
w enn die Installation eines anderen Heizsystems unverhältnismässig wäre.  
  
Zu Abs. 3:  
Der Begriff „Zusatzheizung“ ist zu präzisieren, vgl. Art. 1.13 MuKEn. Die Hauptheizung (z.B. 
Wärmepumpe, Holzheizung) muss so ausgelegt werden, dass sie bei der Auslegungstemperatur die 
gesamte Leistung erbringen kann.   
  
Zu Abs. 4:  
Der Einsatz einer Elektroheizung als Notheizung ist zulässig. Der „begrenzte Umfang“ ist nötigenfalls zu  
präzisieren, vgl. Art. 1.13 MuKEn. Nicht als Notheizung kann aber eine elektrische Widerstandsheizung 
als einzige Ergänzung zu einer Solaranlage gelten. Hingegen können Elektroheizungen als Notheizungen 
in heiklen Räumen für Zeiten ausserhalb der Heizperiode bei Nah- und Fern wärmenetzen eingesetzt  
w erden.  
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Art. 1.13 Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen (V)  
  
1  
Eine Heizung gilt als Zusatzheizung, wenn die Hauptheizung nicht den ganzen  
Leistungsbedarf decken kann.   
2  
Notheizungen bei Wärmepumpen dürfen insbesondere für Aussentemperaturen  
unter der Auslegetemperatur eingesetzt werden.  
3  
Notheizungen bei handbeschickten Holzheizungen sind bis zu einer Leistung von  
50 % des Leistungsbedarfs zulässig.  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
Kommentar:   
  
Grundlagen: Art. 1.12 Abs. 3 und 4 MuKEn  
  
 Zu Abs. 1:  
Die Hauptheizung (z.B. Wärmepumpe, Holzheizung) muss so ausgelegt werden, dass sie bei der  
Auslegungstemperatur den gesamten Leistungsbedarf decken kann. Ist dies nicht der Fall, gilt die  
Elektroheizung als Zusatzheizung und ist nicht zulässig. Der Leistungsbedarf für Raumheizung ergibt sich  
auf Grund der Norm SIA 384.201, dazu kommt der Warmw asserbedarf gemäss Ent wurf für die Norm SIA  
384/1. Allfällige Sperrzeiten der Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind zu berücksichtigen.  
  
Zu Abs. 2:  
Der Einsatz einer Elektroheizung als Notheizung ist zulässig. Häufig und aus energetischer Sicht  
akzeptierbar, weil der Energie-Anteil der Elektroheizung klein bleibt, ist der Einsatz einer Notheizung bei  
Luft-/Wasser-Wärmepumpen für Aussentemperaturen unter der Auslegetemperatur gemäss Norm SIA  
384.201. Als Notheizung gilt beispiels weise auch der Einsatz einer Elektroheizung für die 
Bauaustrocknung von Neubauten (auch bei Erdsonden-Wärmepumpen). In einer Vollzugshilfe sind die 
Fälle und die Umstände zu umschreiben.   
  
Zu Abs. 3:  
Bei Holzheizungen sind befristete Ab wesenheiten der Be wohner zu berücksichtigen. Als Notheizung gilt  
eine Widerstandsheizung, deren installierte Leistung nicht grösser als 50 % des Heizleistungsbedarfs bei  
Auslegungstemperatur gemäss SIA 384.201 ist .   
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Teil A     Allgemeine Bestimmungen  
 
... 
Art. 1.2 Ausnahmen (G)  
  

1  
Liegen ausserordentliche Verhältnisse vor und bedeutet die Einhaltung der  
Bestimmungen dieses Gesetzes und dessen Ausführungsbestimmungen eine  
unverhältnismässige Härte, so kann die zuständige Behörde Ausnahmen von  
einzelnen Vorschriften gewähren, wenn dadurch keine öffentlichen Interessen  
verletzt werden.  
2  
Vorbehältlich ausdrücklicher anderweitiger Regelung besteht kein Anspruch auf  
Gewährung von Ausnahmen.  
3  
Die Ausnahmebewilligung kann mit Bedingungen und Auflagen verknüpft und  
befristet werden.  
4  
Das Gesuch um Erteilung einer Ausnahmebewilligung hat den Kriterien der  
zuständigen Behörde zu entsprechen. Vom Gesuchsteller kann namentlich die  
Einreichung spezieller Nachweise (Denkmalpflege, Bauphysik etc.) verlangt werden.  
  
Kommentar:   
  

Grundlagen: Verfassungsmässiger Grundsatz der Verhältnismässigkeit.  
  
Wichtiger Hinweis:  
Diverse Bestimmungen der MuKEn enthalten Tatbestände, welche eine Befreiung von den  
Anforderungen vorsehen. Bei diesen Befreiungstatbeständen handelt es sich nicht um  
Ausnahmetatbestände im Sinne von Art. 1.2 MuKEn. Solche liegen vielmehr dann vor, wenn  
Bestimmungen eigentlich einzuhalten wären (keine Befreiung), ausserordentliche Verhältnisse deren  
Einhaltung jedoch als unverhältnismässig erscheinen lassen. In beiden Fällen ist der Nach weis für das  
Vorliegen eines Befreiungs- oder Ausnahmetatbestands vom Gesuchsteller zu erbringen.   
  
Durch Art. 1.2 MuKEn nicht abgedeckt werden hingegen die Fälle einer Reduktion der Anforderungen  
aufgrund sich widersprechender öffentlicher In teressen. In diesen Fällen besteht für den Gesuchsteller  
keine Här te und gleich wohl werden die Anforderungen reduziert, weil die zuständige Behörde nach  
sorgfältiger Ab wägung aller im konkreten Fall berührten und sich zum Teil widersprechenden  
öffentlichen Interessen zum Schluss gelangt, dass durch die Reduktion der Anforderungen ein  
öffentliches Interesse besser ge währleistet werden kann als ein anderes. Diese Fälle regelt Art. 1.3 
Abs. 3 (vgl. auch den dortigen Kommentar). Derartige Ausnahmen dürften am häufigsten im Falle  
schützens werter Bauten not wendig sein (Energieeffizienz contra Denkmalschutz).  
  
Zu Abs. 1:  
Diese Generalklausel ist auf Gesetzesebene zu verankern. Sie bildet die Grundlage für eine  
sachgerechte Behandlung von Ausnahmefällen ("Ausserordentliche Verhältnisse"). Als solche gelten  
namentlich z wingende technische oder betriebliche Hindernisse, wirtschaftliche 
Unverhältnismässigkeit  
oder denkmalpflegerische Gründe (Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes).  
  
Zu Abs. 3:  
Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit muss nicht nur beim Entscheid, ob eine Ausnahmebewilligung  
erteilt werden kann, zur Anwendung gelangen, sondern auch bei deren Ausgestal tung hinsichtlich  
Umfang und Dauer.  
  
Zu Abs. 4:  
Diese Bestimmung erlaubt es der zuständigen Behörde, die Anforderungen an das Ausnahmegesuch im  
Einzelfall adäquat festzulegen. 
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